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I. Zulassung von Laboratorien zur Erstellung von 
Untersuchungsbefunden 
 
 
Die Landwirtschaftskammer ist gemäß § 2 Nr. 4 der LandesVO über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Weinrechts vom 18. Juli 1995 (GVBl. S. 284) die zuständige Stelle für 
die Zulassung von Labors zur Erstellung von Untersuchungsbefunden nach  
§ 23 Abs. 1 WeinVO. 
 
Labors, die eine Anerkennung anstreben, haben einen formlosen Antrag mit 
Zeugnisabschriften und fachlichem Lebenslauf der Laborleiterin oder des Laborleiters bei 
der Zentrale der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach einzureichen. Nach einer 
erfolgreichen fachlichen Überprüfung der Laborausstattung und der Fachkenntnisse der 
unterschriftsberechtigten Laborleiterin oder des Laborleiters kann die Zulassung 
erfolgen. 
 
Die Zulassung ist gebührenpflichtig. 
 
 
 
 

II. Allgemeine Anmerkungen 
 
 

a) Auf dem Untersuchungsbefund ist die bei der Untersuchung angewendete Methode 
mit der nachstehend aufgeführten Numerierung anzugeben. Andere als die 
aufgeführten Methoden sind für die Untersuchungen nicht zugelassen. 
 

b) für alle Angaben ist die Berechnung der Werte auf eine Stelle hinter dem Komma 
erforderlich, außer bei der Angabe der freien und gesamten SO2 (ohne 
Dezimalstelle) und bei der Dichtebestimmung (vier Stellen hinter dem Komma). 
 

c) Werden nach einer Methode, die nicht als Referenzmethode deklariert ist, gesetzlich 
fixierte Grenzwerte erreicht, so ist die jeweils angegebene Referenzmethode 
anzuwenden 

 
d) Als Grenzfälle können z.B. trockene oder halbtrockene Erzeugnisse in Betracht 

kommen. Sodann ist bei der Gesamtsäure das potentiometrische Verfahren 5.2.1. 
oder 5.2.2. anzuwenden. 

  
e) Automatisierte Verfahren können angewendet werden, wenn sie auf demselben 

physikalisch-chemischen Prinzip beruhen und eine vergleichbare Präzision 
(Richtigkeit, Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit) aufweisen. 

 
f) Gemäß § 29 Absatz 1 Ziffer 3 Weingesetz (Weinbuch- und Analysenbuchführung) in 

Verbindung mit §13 Weinüberwachungsverordnung fallen alle Aufzeichnungen 
während der Analysen mit den entsprechenden Ergebnissen unter die 
Analysenbuchführungspflicht (das gilt auch für die Titerstellung von Lösungen, 
Pyknometereichung, Verdünnungen, Blindwerte etc.). 

 



III.  Untersuchungsbefund 
 
1. Gesamtalkohol 

 
Berechnung des potentiellen Alkohols nach der Formel  
 

 (Gesamtzucker reduktometrisch, als Invertzucker berechnet – 1) x 0,47 g/l 
 (Gesamtzucker (enzymatisch / HPLC) als Invertzucker berechnet) x 0,47 g/l 
 
 
2. vorhandener Alkohol 

 
2.1. Destillation des mit Calciumcarbonat versetzten Weines mit anschließender 

pyknometrischer oder elektronischer (unter Verwendung eines Biegeschwingers) 
Dichtemessung des Destillates (1) 
 

2.2. Chemische Alkoholbestimmung nach Dr. Jacob (2) 
 

2.3. Chemische Alkoholbestimmung nach Dr. Rebelein (3) 
 
2.4. Einfache direkte Destillation mit pyknometrischer Bestimmung (4) 

 
2.5. Berechnung aus relativer Dichte und Refraktion (5), (6) und (7)  

 
2.6. Enzymatische Methode (8) 

 
2.7. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) (9) und (10) 

 
2.8. Fourier Transform Infrarotspektroskopie (FTIR) (11) 
 
2.9. Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIR) (12) 

 
 Anmerkung: Methode 2.1. ist Referenzmethode 
 
 
3. Gesamtextrakt 

 
3.1. Indirekte pyknometrische Bestimmung unter Anwendung der Alkoholbestimmung 

nach Methode 2.4. (13) 
 

3.2. Berechnung nach der Formel von Tabarié 
unter Anwendung der Alkoholbestimmung nach Methode 2.1. (14) 

 
3.3. Berechnung nach der Formel von Tabarié 

Auf der Grundlage der im Analysebefund angegebenen Methoden und Ergebnisse 
der Bestimmung von Relativer Dichte und vorhandenem Alkohol 

 
Anmerkung: Methode 3.2. ist Referenzmethode 



 
4. Gesamtzucker, als Invertzucker vor und nach Inversion 

 
4.1. Bestimmung nach der Methode Luff-Schoorl (15) 

 
4.2. entfällt 

 
4.3. Schnellmethode nach Dr. Jakob (2) 

 
4.4. Schnellmethode nach Dr. Rebelein (3) 

 
4.5. Enzymatische Methode (16) 

 
4.6. Neocuproinmethode (17) 

4.7. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) (18) 
 

4.8. Fourier Transform Infrarotspektroskopie (FTIR) (11) 
 

 
Anmerkung: 
 

a) Anstelle der Zuckerbestimmung nach Inversion kann im Analysenzeugnis dann der 
Vermerk „D.C. negativ“ stehen, wenn eine dünnschichtchromatografische 
Bestimmung (D.C.) ergeben hat, dass der Wein keine Spuren von Saccharose 
erkennen läßt. Hier kann dann für weitere Berechnungen der Wert der 
Zuckerbestimmung vor Inversion zu Grunde gelegt werden. 
 
Weist die D.C. Rohrzucker nach, ist die Zuckerbestimmung nach Inversion 
durchzuführen. 
 
Die Anwesenheit von Rohrzucker gilt in Verbindung mit dem D.C.-Nachweis als 
gegeben, wenn bei trockenen Weinen der Wert nach Inversion den vor Inversion um 
1 g/l, bei restsüßen Weinen um 2 g/l übersteigt. 
 
 

b) für weitere Berechnungen, z.B. bei Angabe von „trocken“ oder „halbtrocken“, ist vom 
„Wert nach Inversion“ auszugehen, sofern nicht eine D.C.-Untersuchung 
Saccharosefreiheit nachgewiesen hat. 
 
 

c) Methoden 4.5. und 4.7. sind Referenzmethoden 

 



 

5. Gesamtsäure 
 

5.1. Potentiometrische Bestimmung (19) 
 

5.2.1. Potentiometrische Bestimmung (20) 
 
5.2.2. Endpunktfeststellung mit Indikator (20) 

 
5.3. Fourier Transform Infrarotspektroskopie (FTIR) (11) 

 
Anmerkung: Methode 5.2.1. bzw. 5.2.2. ist Referenzmethode 

 
 
6. Gehalt an freier schwefliger Säure 
 

6.1. Direkte jodometrische Titration (Schnellmethode) (21) 
 

6.2. Methode nach Paul (22) 
 

6.3. Pararosanilinmethode (23) 
 
6.4 Photometrisches Verfahren auf Grundlage der Verwendung von 2,2 -Dinitro-5,5 -

dithiodibenzoesäure (DNTB) (24) 
 
 
Anmerkung: Methode 6.2. ist Referenzmethode 

 
 
7. Gehalt an gesamter schwefliger Säure  
 

7.1 Methode nach Allgemeine Verwaltungsvorschrift (25) 
 
7.2. Methode nach Tanner (26) 
 
7.3 Methode nach Paul (22) 

 
7.4.1. Destillations-Methode nach Dr. Jakob:(27) 

7.4.2. Destillations-Methode nach Dr. Rebelein (3) 
 

7.5.1. einfache Hydrolyse (28) 
 

7.5.2. doppelte Hydrolyse (29) 
 

7.5.3. Hydrolyse nach Dr. Rebelein (30) 



 
7.6 Pararosanilinmethode (23) 
 
7.7 Photometrisches Verfahren auf Grundlage der Verwendung von 2,2`-Dinitro-5,5 -

dithiodibenzoesäure (DNTB) (24) 
 

Anmerkung: 
a) Referenzmethoden: eine der vorgenannten Destillationsmethoden 7.1. – 7.4. 

 
b) zu 7.5.: nicht bei Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen und Eiswein 

 
 
8. Relative Dichte 20/20° C 
 

8.1. Pyknometrische Methode (31) 
(Zulässig ist auch 50 ml Pyknometer)  
 

8.2. Bestimmung mit Aräometer d 20/4 bzw. d 20/20, geprüft. (32) 
 

8.3. Hydrostatische Waage (31)  
 

8.4. Bestimmung mit nach dem Prinzip des Biegeschwingers arbeitendem 
Dichtemeßgerät (5) geeicht bei 20° C,  
 

Anmerkung: Methode 8.1. ist Referenzmethode  
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